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Strafantrag 
§ 294

In den Fällen des § 292 Abs. 1 und des § 293 Abs. 1 
wird die Tat nur auf Antrag des Verletzten verfolgt, 
wenn sie von einem Angehörigen oder an einem Orte 
begangen worden ist, wo der Täter die Jagd oder die 
Fischerei in beschränktem Umfang ausüben durfte.

Einziehung 
§ 295

(1) Jagd- oder Fischereigeräte, Hunde oder andere 
Tiere, die der Täter oder ein Teilnehmer zur Jagd oder 
Fischerei bei sich geführt oder verwendet hat, sind ein
zuziehen, auch wenn sie keinem von ihnen gehören.

(2) Von der Einziehung kann abgesehen werden, wenn 
die Sache ohne Schuld des Eigentümers zur Tat benutzt 
worden ist oder die Einziehung eine unbillige Härte für 
den Betroffenen bedeuten würde.

Besitz von Wildereigerät 
§ 296

(1) Wer Jagdgerät oder Fischereigerät in Besitz oder 
Gewahrsam hat oder von einem anderen für sich ver
wahren läßt, nachdem er wegen gewerbs- oder gewohn
heitsmäßiger Wilderei (§ 292 Abs. 3, § 293 Abs. 3) oder 
mehr als einmal wegen Wilderei (§ 292 Abs. 1, 2, § 293 
Abs. 1, 2) rechtskräftig verurteilt worden ist, wird mit 
Gefängnis bestraft, sofern sich nicht aus den Umstän
den ergibt, daß das Gerät nicht zur Verwendung bei der 
Wilderei bestimmt ist.


